
Dornbirner

Gemeindeblart.
Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig K 2•— (mit Postversendung K 3·20), einzelne Nummern 10 h — Einschaltungen

kosten 10 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags kostenfrei ins Gemeindeamt zu bringen.
Nr. 45. Sonntag, 11. November 1900. 31. Jahrg.

Kundmachungen. Gewerbliche Fortbildungsschule.
Das Gesetz von 23. Februar 1897, betreffend die Ab¬

änderung und Ergönzung der Gewerbeordnung, sagt im § 100Das lönigl. bayrische Staatsministerium des Innern ha folgendes
unterm 22. d. M. wegen des Herrschens der Maul= und „Der Lehrherr beziehungsweise sein Stellvertreter ist
Klauenseuche in Vorarlberg die Einstellung der thier¬ verpflichtet, jenen Lehrlingen, welche den gewerb¬
ärztlichen Grenzcontrole für die Einfuhr von Nutz= und lichen Fortbildungs= oder einen anderen mindestens gleich¬
Zuchtvieh aus Vorarlberg veranlasst und die den boyrischen wertigen Unterricht noch nicht erfolgreich absolviert haben,
Wirtschaftsbesitzern zustehende Befugnis zur Nutz= und Zucht¬ die zum Besuche der im § 99 b, alinea 3 erwähnten
vieheinfuhr aus Vorarlberg zeitweilig zurückgezogen. Anstalten erforderliche Zeit einzuräumen, sie

Feldkirch, am 28. October 1900. zum Besuche dieser Schulen zu verhalten u den
regelmäßigen Schulbesuch zu überwachen.Der k. k. Bezirkshauptmann:

Dornbirn, am 11. November 1900.Zigau.
Der Ausschuss der gewerblichen Fortbildungsschule.

Die Maul= und Klauenseuche ist in den Gemeinden
Zur Stellung des Jahres 1901 sind die in denDünserberg, Ednit, Göfis, Satteins, Hohenems, Victorsberg

Jahren 1880, 1879 und 1878 geborenen Jünglinge berufen.und Zwischenwasser wieder erloschen und in einer Stallung in Es hat sich daher jeder Stellungspflichtige der oben geKoblach amtlich festgestellt worden. nannten drei Altersclassen, sowohl Einheimische als Fremde
Feldkirch, am 4. November 1900. entweder mündlich oder schriftlich, persönlich oder durch seineDer k. k. Bezirkshauptmann: Eltern, den Vormund oder durch einen Bevollmächtigten, am

nächsten Sonntag den 18. November nachmittagsZigau.
zwischen 3 und 4 Uhr im Gemeindeamte Thür Nr. 14, 2. Stock,
behufs der Einschreibung zu meldenIndem die Maul= und Klauenseuche in der Ge¬

Bemerkt wird, dass auch jene in den Jahren 1879 undmeinde Dornbirn immer wieder neu zum Ausbruche komm
1878 Geborenen, welche bei einer vorhergehenden Stellung zu

und durch diese endlose Hinausschleppung der Seuche die In¬
den Kaiserjägern oder Landesschützen assentiert, dann austeressen der Viehbesitzer auf das schwerste geschädigt werden,

Familienrücksichten entlassen wurden, ferne jene, welche in densieht sich die k. k. Bezirkshauptmannschaft zur endlichen
Jahren 1879 u. 1878 geborenen, bei einer früheren StellungLocalisierung genannter Seuche veranlasst, im Dornbirner Ge¬
zu den Kaiserjägern oder Landesschützen assentiert und seithermeindegebiete die gemeinsame Brunnentränke, ebensc
im Superarbitrierungs= oder Ueberprüfungswege wegen Dienstes¬den Weideaustrieb mit Klauenthieren und die
untauglichkeit entlassen wurden, im Jahre 1901 stellungspflichtigBenützung von Rinderbespannungen zu unter¬
sind und der oben erwähnten Meldepflicht unterliegensagen, was sofort in entsprechender Weise zu verlautbaren ist

Ausgenommen hievon sind nur diejenigen aus den Alters¬Feldkirch, am 7. November 1900. classen 1879 und 1878, welche schon zum stehenden Heere oder
Der k. k. Bezirkshauptmann: den Landesschützen abgestellt oder für immer untauglich

erkannt worden sindZigau.
Dornbirn, am 11. November 1900.

Die Gemeindevorstehung.Reichsrathswahl.
Die Candidaten des geistlichen Standes, Lehrer der allg.Das Wählerverzeichnis für die allgemeine Wähler¬

Volks= und Bürgerschulen, sowie die Besitzer ererbter Landwirt¬classe liegt von morgen an im Gemeindeamte Zimmer Nr. 4
schaften werden hiemit auf die in den §§ 31, 32 und 33 deszur Einsicht auf.

Wehrgesetzes vom 11. April 1889 enthaltenen BegünstigungenReclamationen wegen Aufnahme von Nichtwahlberechtigten
(welche hieramts eingesehen werden können) aufmerksam gemachtoder Weglassung von Wahlberechtigten können innerhalb der

Diejenigen Jünglinge der Alterclassen 1880, 1879 undnächsten acht Tage, d. i. zwischen morgen und dem 19. d. M.
1878, welche auf Grund der im § 34 des Wehrgesetzes ent¬im Gemeindeamte Zimmer Nc. 4 angebracht werden. Bei
haltenen Begünstigung Anspruch machen wollen, lönnen durchAnspruch des Wahlrechtes sind die zur Begründung desselben
ihre Väter, Mütter oder Vormünder am Montag, den 19.dienenden schriftlichen Beweismittel mitzubringen. November nachmittags 3 Uhr in der Gemeinde¬

Dornbirn, am 11. November 1900. kanzlei, Thür Nr. 14, die diesbezügliche Anmeldung machenDie Gemeindevorstehung lassen.
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